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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH

Organ des Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung
16. Mai 1952 • Erscheint monatlich ein- bis zweimal • 46. Jahrgang • Nummer 9/10

I n k a /1 : Zürc/i. Kanf. Lefcrertiereire : Statutenrevision — Die Diskussion üfcer den «iVumerus ciausus» — IFegieakZ der LeZirerin in
Buck am DckeZ — Fisitations&erickte und SpeziaZau/sickl — Zürck. Kant. Lekreraerein : Jakres6erie/it I95i — 8. Sitzung des Kan-

tonaZrorstandes

Ziirch. Kant. Lehrerverein

Statutenrevision
Antrag des Kantonalvorstandes

Die Stellungnahme zum Statutenentwurf des Kan-
tonalvorstandes wird als Hauptgeschäft auf der Trak-
tandenliste der Delegiertenversammlung des ZKLY
vom 14. Juni 1952 stehen.

Wir orientieren die Delegierten und alle übrigen
Mitglieder des ZKLV — welchen gemäss § 31 der
Statuten das Recht zusteht, der DY mit beratender
Stimme beizuwohnen -—- durch den nachstehenden
Abdruck.

(Abgeändertes und Neues ist am Rande durch einen
aufrechten Balken gekennzeichnet.)

* * *

Statuten
des Zürcherischen Kantonalen Lehrervereins (ZKLV)
Sekfi'ore Zürich des Schiceizerischeii LeArervereins

I. Zweck
§ 1, neu (§ 1, alt)

Unter dem Namen «Zürcherischer Kantonaler Leh-
rerverein» besteht ein Verein zürcherischer Lehrer und
Lehrerinnen. Er steht auf dem Boden der schweize-
rischen, rechtsstaatlichen Demokratie und verfolgt
nachstehende Zwecke:

a) Wahrung und Förderung der idealen und materiellen
Interessen der Schule und ihrer Lehrer.

b) Gegenseitige Unterstützung der Mitglieder, insbe-
sondere solcher, die ungerechtfertigt weggewählt
wurden oder in ihrer Stellung gefährdet erscheinen
oder sonst einer Unterstützung bedürftig sind.

c) In dringenden Fällen Unterstützung der Hinter-
lassenen von Mitgliedern.
Die näheren Bestimmungen betreffend Gewährung

von Darlehen finden sich in einem Reglement und die-
jenigen betreffend Schutz der Mitglieder bei den Be-
stätigungswahlen in einem Regulativ.

II. Mitgliedschaft
§ 2 (§ 2)

Zum Eintritt sind berechtigt :

a) Lehrer und Lehrerinnen an Staatsschulen.
b) Lehrer und Lehrerinnen, die an vom Staate unter-

stützten oder beaufsichtigten Anstalten wirken.
c) Lehramtskandidaten mit zürcherischem Primär-

lehrerpatent.
d) Freunde der Volksbildung, die aus dem Lehrer-

stände hervorgegangen sind.

§ 3 (§ 3)
Die Aufnahme erfolgt durch den Sektionsvorstand

nach Unterzeichnung einer Beitrittserklärung. Den
Neuaufgenommenen sind sämtliche Vereinsvorschriften
zuzustellen.

§ 4 (§ 4)
Der Austritt kann nur auf Ende des Jahres erklärt

werden. Die Austrittserklärung ist dem betreffenden
Sektionsvorstand zuhanden des Kantonalvorstandes
schriftlich vor dem 1. Oktober einzureichen.

§5 (§5)
Wer ausgetreten ist und sich zur Wiederaufnahme

meldet, kann durch den Kantonalvorstand auf Vor-
schlag des betreffenden Sektionsvorstandes aufgenom-
men werden. Dem Abgewiesenen steht das Rekurs-
recht an die Delegiertenversammlung zu.

§ 6 (§ 6)

Mitglieder, die den Zwecken oder den Interessen des
Vereins zuwiderhandeln, den Beschlüssen und Anord-
nungen der Vereinsorgane nicht nachkommen, die ge-
werkschaftlichen Interessen der Lehrerschaft gefähr-
den oder dem Ansehen des Lehrerstandes wissentlich
oder leichtfertig schaden, werden durch Beschluss der
Delegiertenversammlung aus dem Vereine ausge-
schlössen.

III. Finanzen gigf
§ 7 (§ 7)

Der Jahresbeitrag wird von der Delegiertenver-
Sammlung festgesetzt.

§ 8 (§ 8)
Wer dem Vereine in der zweiten Hälfte des Kaien-

derjahres beitritt, hat für den Rest des Jahres einen
halben Jahresbeitrag zu entrichten.

Mitgliedern, welche ein Vierteljahr oder länger
krank gewesen sind, und Lehrerinnen, welche wegen
Verheiratung aus dem ZKLV austreten, wird der be-
treffende Jahresbeitrag erlassen. Beitragsfrei sind:
Vikare, Sekundarlehramtskandidaten, pensionierte
Lehrkräfte und die Vorstände der Bezirkssektionen.

§ 9

Zur Erfüllung des Vereinszweckes können durch
Beschluss der Delegiertenversammlung besondere
Fonds angelegt werden.

§ 10 (§ 9)

Der Zentralquästor verwaltet auch die besonderen
Fonds des ZKLV. Er leistet für seine Geschäftsführung
Sicherheit durch Kaution, deren Betrag vom Kantonal-
vorstand für eine Amtsdauer festgesetzt wird. Ge-
wohnliche Verwaltungshandlungen fallen in die Kom-
petenz des Zentralquästors.
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§ 11 (§ 10)

Das Vereinsvermögen ist, soweit es nicht der Be-
streitung laufender Ausgaben dient, in mündelsichern
schweizerischen Wertpapieren oder in Liegenschaften
anzulegen, welche von einem Fachmanne der Zürcher
Kantonalbank zum Erwerb empfohlen werden.

Die Wertschriften sind bei der Zürcher Kantonal-
bank zu hinterlegen.

§ 12 (§ 12)

Die Mitglieder der Delegiertenversammlung, der
Sektionsvorstände und der Kommissionen beziehen
aus der Vereinskasse eine Fahrtentschädigimg; die
Mitglieder des Kantonalvorstandes erhalten die Fahrt-
entschädigung, ein Sitzungsgeld und sind ausserdem
für ihre besonderen Funktionen angemessen zu ent-
schädigen.

IV. Organisation
§13 (§13)

Der Sitz des Zürcherischen Kantonalen Lehrer-
Vereins befindet sich am Wohnort des Präsidenten.

§14 (§14)
Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zu-

sammen.
§ 15 (§ 15)

Die Amtsdauer des Kantonalvorstandes, der Dele-
gierten, der Sektionsvorstände und der ständigen
Kommissionen beträgt vier Jahre.

§ 16 (§ 16)
Die Organe des Vereins sind:

1. Die Gesamtheit der Mitglieder in der Urabstim-
mung.

2. Die Generalversammlung (GV).
3. Die elf Bezirkssektionen.
4. Die Delegiertenversammlung (DV).

|5. Die Präsidentenkonferenz (PK).
6. Der Kantonalvorstand (KV).
7. Das Pressekomitee (PrK).
8. Die Rechnungsrevisoren.

Befugnisse und Pflichten der Vereinsorgane

|-1. Die Urafcsftmmureg

§ 17 (§ 17)

Der Urabstimmung unterliegen:
a) Die Genehmigung der durch die Delegiertenver-

Sammlung redaktionell bereinigten Statuten.
b) Wichtige Entscheide der Delegiertenversammlung

Inceh
ihrem besonderen Beschluss oder auf Verlan-

gen von mindestens fünf Sektionen oder 500 Mit-
gliedern.

c) Entscheide von Generalversammlungen, in denen
nicht ein Drittel der Mitglieder vertreten sind, kön-
nen von der Delegiertenversammlung oder auf Ver-
langen von drei Sektionen der Urabstimmung unter-
breitet werden.

§18 (§18)
Bei Urabstimmungen entscheidet die Mehrheit der

Stimmenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet der
Präsident.

Die Durchführung der Urabstimmung wird in
einem Reglement geordnet.
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2. Die Genera/Versammlung fGU)
(§ 19 gestrichen)

§ 19 (§ 20)
Eine Generalversammlung findet statt : i

a) Wenn der Kantonalvorstand es für nötig erachtet.
b) Wenn die Delegiertenversammlung es beschliesst.
c) Wenn drei Sektionen es verlangen.
d) Wenn 200 Mitglieder es verlangen.

§20 (§21)
Die Geschäfte der Generalversammlung sind:

a) Besprechung eines aktuellen schulpolitischen The-
mas.

b) Besprechung wichtiger materieller Fragen.
c) Endgültige Beschlussfassung über Anträge der Or-

gane des Vereins und über allfällige Motionen, so-
weit sie nicht durch die Delegiertenversammlung
erledigt werden. Motionen müssen dem Kantonal-
vorstand mindestens vier Wochen vor der General-
Versammlung eingereicht werden.

d) Entgegennahme des Berichtes der Lehrervertreter
im Erziehungsrat.

3. Die e/f Bezirkssektionen
§ 21 (§ 22)

Die Mitglieder des ZKLV bilden in jedem Bezirk
die betreffende Bezirkssektion.

§22
Für die Sektionszugehörigkeit der Vikare ist deren

Wohnort massgebend.

§ 23
Die Bezirkssektionen können sich Statuten geben,

deren Bestimmungen den Statuten des ZKLV anzu-
passen sind.

Die Sektionsstatuten müssen vor der Urabstimmung
in der Sektion dem Kantonalvorstande zur Genehmi-
gung vorgelegt werden. Im Streitfalle entscheidet die
Delegiertenversammlung.

§ 24 (§ 23)
Jede Sektion bestellt einen Vorstand, bestehend aus

Präsident, Aktuar und Quästor, welcher zugleich Vize-
Präsident ist.

§ 25 (§ 24)
Die Vorstände der Bezirkssektionen haben folgende

Pflichten :

a) Ausführung der vom Kantonalvorstand oder der
Delegiertenversammlung erhaltenen Weisungen.

b) Gewinnung und Aufnahme von Mitgliedern; die

Beitrittserklärungen (§3) sind der Mitgliederkon
trolle des Kantonalvorstandes zuzustellen.

c) Fortlaufende Meldung der Mutationen an die Mit-
gliederkontrolle des Kantonalvorstandes.

d) Einziehen der Mitgliederbeiträge und Abliefern der-
selben an den Zentralquästor.

e) Einsendung statistischer Angaben und, eventuell
des Jahresberichtes der Sektion.

f) Orientierung des Kantonalvorstandes über Ange-
legenheiten von kantonaler Bedeutung.

g) Abgabe von Gutachten in Unterstützungsfällen.
h) In Zusammenarbeit mit dem Kantonalvorstand,

Erledigung von Streitfällen.

§ 26 (§ 25)
Der Sektionspräsident hat den Verkehr zwischen

der Delegiertenversammlung und dem Kantonalvor-
stand einerseits und seiner Sektion anderseits zu leiten.
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§ 27 (§ 27)
Jede Landsektion bezeichnet einen, die Sektion

Winterthur zwei und die Sektion Zürich drei Vertreter
ins Pressekomitee.

§ 28 (§ 28)
Präsident und Quästor des Sektionsvorstandes so-

wie die Vertreter im Pressekomitee sind Delegierte der
Sektion. Auf je 50 Mitglieder ist ein weiterer Delegierter
zu wählen, wobei eine Restzahl von über 25 Mitgliedern
auf 50 aufgerundet wird. Den Lehrerinnen ist eine an-
gemessene Vertretung einzuräumen.

4. Die Defcgiertent'ersamm/ung fDF)
§ 29 (§ 29)

Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen
aus:
a) Dem Kantonalvorstand.
b) Den Rechnungsrevisoren.
c) Den Delegierten der Sektionen.

§ 30 (§ 30)
Die Delegiertenversammlung tritt ordentlicherweise

jährlich einmal und ausserordentlicherweise auf den
Ruf des Kantonalvorstandes, oder wenn drei Sektionen
oder 100 Mitglieder es verlangen, zusammen.

Sie besorgt folgende Geschäfte:
a) Feststellung der Traktandenliste für die General-

Versammlung.
b) Vorberatung der an die Generalversammlung einge-

reichten Motionen.
c) Abnahme der Jahresrechnung.
d) Festsetzung des Jahresbeitrages und des Budgets.
e) Entgegennahme des Jahresberichtes.
f) Beratung und Entscheid über Anträge des Kanto-

nalvorstandes, der Sektionen oder einzelner Mit-
glieder.
Anträge von Sektionen oder einzelner Mitglieder
für die Delegiertenversammlung sind mindestens
vier Wochen vorher dem Kantonalvorstand einzu-
reichen. Unter Allfälligem dürfen keine bindenden
Beschlüsse gefasst werden, sofern der Kantonalvor-
stand den Gegenstand nicht vorberaten hat.

Ig) Beschlussfassung über besondere Massnahmen zur
Erreichung des Vereinszweckes.

h) Beschlussfassung bei Nichtbestätigungen.
i) Ausschluss von Mitgüedern.
k) Revision der Statuten und deren endgültige Redak-

tion.
1) Aufstellung der nötigen Reglemente und Regula-

tive.
m) Wahl des Kantonalvorstandes gemäss §§ 35 und 36.
n) Wahl der drei Rechnungsrevisoren,

jo) Wahl von Vertretungen in andere Körperschaften,
p) Festsetzung von Entschädigungen,
q) Besprechung von Wahlen und Aufstellung von

Wahlvorschlägen.
Die Wahlen gemäss al. m, n und o für eine neue

Amtsdauer werden von den neuen Delegierten vorge-
nommen.

§31 (§31)
Jedes Mitglied des ZKLV hat in der Delegiertenver-

Sammlung beratende Stimme.

§ 32 (§ 32)
Falls ein Mitglied der Delegiertenversammlung

(§ 29) verhindert ist, diese zu besuchen, ist es verpflich-
tet, dies dem Präsidenten des ZKLV rechtzeitig mitzu-
teilen und für Stellvertretung zu sorgen.

(35)

5. Die Präsidentenfcon/erenz fPKJ
§33

Die Präsidentenkonferenz setzt sich zusammen aus :

a) Dem Kantonalvorstand.
b) Den Präsidenten der Bezirkssektionen.

§ 34 (§ 38)
Sie wird durch den Kantonalvorstand oder auf Ver-

langen von mindestens drei Sektionspräsidenten ein-
berufen zur Vorbehandlung der Geschäfte der Dele-
giertenversammlung und zur Besprechung wichtiger
Vereins- und schulpolitischer Angelegenheiten. Die
Präsidentenkonferenz hat beratenden Charakter.

6. Der Kantoraa/rorstarad (kFJ
§ 35 (§ 33)

Der Kantonalvorstand besteht aus sieben Mitglie-
dem; ein Vorstandsmitglied ist dem Lehrerinnen-
stände zu entnehmen.

§36 (§33)
Der Präsident wird von der Delegiertenversamm-

lung gewählt; im übrigen konstituiert sich der Kan-
tonalvorstand selber. In den Kantonalvorstand können
nur aktive Lehrer gewählt werden.

§ 37 (§ 33)
Sofern der Vertreter der Volksschullehrerschaft im

Erziehungsrat nicht Mitglied des Kantonalvorstandes
ist, kann er zu den Sitzungen des Kantonalvorstandes
eingeladen werden.

§ 38 (§ 33)
Dringliche oder weniger wichtige Geschäfte können

durch einen Leitenden Ausschuss erledigt werden.

§39
Der Kantonalvorstand ist berechtigt, Büroarbeiten

einer ständigen Hilfskraft zu übertragen.

§40 (§34)
Der Kantonalvorstand hat die Kompetenz, über

einmalige Ausgaben bis auf den Betrag von Fr. 800.— I

und über wiederkehrende bis zu Fr. 150.— zu be-
schliessen. j

§ 41 (§ 35)
Der Kantonalvorstand vertritt den Verein Dritten

gegenüber gerichtlich und aussergerichtlich; namens
desselben führen der Präsident mit je einem Aktuar
oder dem Quästor die rechtsverbindliche Unterschrift.

§ 42 (§ 36)
Der Kantonalvorstand besorgt die sämtlichen An-

gelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht anderen
Vereinsorganen zugewesen sind; im besonderen fallen
ihm zu:

1. Die Ausführung der Beschlüsse der Urabstimmung,
der General- und der Delegiertenversammlung.

2. Die Führung der Rechnungs- und Kassageschäfte.
3. Die Abfassung des Jahresberichtes zuhanden der

Mitglieder.
4. Die Redaktion des Vereinsblattes.
5. Die Führung einer Besoldungsstatistik mit Aus-

kunftserteilung an die Mitglieder.
6. Stellenvermittlung für die Vereinsmitglieder.
7. Die Gewährung von Darlehen an Vereinsmitglieder

nach Massgabe eines besonderen Reglementes.
8. Vermittlung von Rechtsauskunft und Gewährung

von Rechtsschutz für die Mitglieder.

467



9. Massnahmen zum Schutze der Mitglieder bei den
Bestätigungswahlen gemäss besonderem Regula-
tiv.

110.
Pflege der Beziehungen zu den kantonalen Stufen-
konferenzen.

7. Bas Pressefeomiiee fPrK^
§ 43 (§ 37)

Das Pressekomitee besteht aus dem Kantonalvor-
|stand und den Pressevertretern der Sektionen (§ 27).
Es versammelt sich auf den Ruf des Kantonalvor-
Standes. Seine Geschäfte sind in einem Reglement
geordnet.

V. Publikationsmittel
§ 44 (§ 39)

Das Vereinsblatt (Der Pädagogische Beobachter)
ist Publikations- und Sprechorgan. Es erscheint ein-
bis zweimal im Monat und wird den Mitgliedern, welche
nicht Abonnenten der« Schweizerischen Lehrerzeitung»
sind, auf Verlangen zum Selbstkostenpreis zugestellt.

§ 45 (§ 40)
Der Kantonalvorstand besorgt die Redaktion des

Vereinsblattes; er schliesst auch die zur Herausgabe
notwendigen Verträge. Als Redaktionskommission
konstituiert er sich selber.

§ 46 (§ 41)
Uber jede Vorstandssitzung, Präsidentenkonferenz,

Delegierten- und Generalversammlung ist dem Vereins-
blatte, soweit sich die Verhandlungen für die Veröflent-
lichung eignen, ein kurzer Bericht zuzustellen.

VI. Der ZKLV als Sektion des Schweizeri-
sehen Lehrervereins

§ 47 (§ 42)
Die zürcherischen Mitglieder des Schweizerischen

Lehrervereins bilden die Sektion Zürich des SLV.

§ 48 (§ 43)
Die Sektion Zürich des SL\ ist im Zürcherischen

Kantonalen Lehrerverein organisiert, der es sich zur
Pflicht macht, die Interessen des SLV nach Kräften
zu wahren.

§ 49 (§ 44)
Die zürcherischen Delegierten des SLV werden von

der Delegiertenversammlung des ZKLV gewählt. Der
Präsident des ZKLV ist von Amtes wegen Delegierter
(§9 der Statuten des SLV). Den zürcherischen Mit-
gliedern des SLV, die dem ZKLV nicht angehören, ist
eine angemessene Vertretung zu gewähren. Die Amts-
dauer der Delegierten wird bestimmt durch die Sta-
tuten des SLV.

§ 50 (§ 45)
Fragen, die der SLV unserer Sektion zur Bespre-

chung zuweist (§7 der Statuten des SLV), werden von
der DelegiertenVersammlung nach Vorberatung und
Antrag des Kantonalvorstandes behandelt.

§ 51 (§ 46)
Die Delegiertenversammlung des ZKLV hat das

Recht, dem Zentralvorstand und der Delegiertenver-
Sammlung des SLV Vorschläge und Anregungen einzu-
reichen (§ 13, al. 7, der Statuten des SLV).

§ 52 (§ 47)
In den Delegiertenversammlungen, in denen Ange-

legenheiten des SLV behandelt werden, haben alle

zürcherischen Mitglieder des SLV Zutritt mit beraten-
der Stimme.

§ 53 (§ 48)
Der Kantonalvorstand erstattet dem Zentralvor-

stand bis Ende Februar einen summarischen Jahres-
bericht über die Tätigkeit des ZKLV (vgl. § 28 der
Statuten des SLV).

§ 54 (§ 49)
Wenn der Versammlungsort der Delegiertenver-

Sammlung des SLV in den Kanton Zürich fällt, über-
nimmt der Kantonalvorstand die äussere Organisation
der Delegiertenversammlung (§ 10 und § 35 der Statu-
ten des SLV).

VII. Statutenrevision
§ 55 (§ 50)

Diese Statuten können jederzeit revidiert werden, I

und zwar auf Antrag des Kantonalvorstandes, auf Ver- j

langen von drei Sektionen oder der Delegiertenver-
Sammlung. Die Revision erfolgt durch letztere; jede
Sektion, auch jedes Mitglied ist zur Einreichung von
Anträgen berechtigt. Die Annahme oder Verwerfung
der revidierten Statuten geschieht durch Urabstim-
mung.

VIII. Auflösung des Vereins
§ 56 (§ 51)

Der Verein ist aufgelöst, wenn sich in der Urab-
Stimmung zwei Drittel aller Mitglieder für Auflösung
erklären.

§57 (§11)
Über die Verwendung des allfälligen Vereinsver-

mögens entscheidet auf Antrag der Delegiertenver-
Sammlung die letzte Generalversammlung.

IX. Schlussbestimmungen
§ 58 (§ 52)

Die vorstehenden Statuten ersetzen die durch die
Urabstimmung vom September 1936 angenommenen
Statuten. Sie sind den Mitgliedern durch Publikation
im Vereinsblatt bekanntzugeben und neu eintretenden
Mitgliedern im Separatabzug zuzustellen.

Namens des Zürcherischen Kantonalen Lehrervereins :

Der Kanfonah/orsfand.

Die Diskussion
über den «Numerus clausus»

Das Lehrerbildungsgesetz von 1938 beauftragt den
Erziehungsrat in § 7, «jedes Jahr vor Beginn des

Schulkurses den zürcherischen Lehrerbildungsanstalten
mitzuteilen, wie viele der neu angemeldeten Schüler
nach beendigter Ausbildung auf die Ausstellung des

Wählbarkeitszeugnisses rechnen können». In Absatz 2

schreibt das Gesetz weiter vor : « Die Schüler, die inner-
halb der festgesetzten AufnahmezifFer in die erwähnten
Vorbereitungsanstalten aufgenommen werden, erhalten
mit der erfolgreichen Abschlussprüfung das Recht zum
Ubertritt ins Oberseminar und zur Teilnahme an den
Fähigkeitsprüfungen. »

Auf Grund dieser Bestimmungen setzte der Er-
ziehungsrat dieses Frühjahr die Höchstzahlen für die
Aufnahme an die Lehrerbildungsanstalten wie folgt
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fest: Unterseminar Küsnacht 60, Seminarabteilung
Töchterschule Zürich 20, Lehramtsabteilung Winter-
thur 24 und Evangelisches Seminar 20. Die Zahl der in
das Unterseminar Küsnacht, die Lehramtsabteilung
Winterthur und das Unterseminar Unterstrass aufzu-
nehmenden Mädchen sollte dabei einen Viertel der be-
willigten Aufnahmen nicht übersteigen.

Diese Massnahme des Erziehungsrates fand in der
Presse und in der Politik ein lebhaftes und sehr kri-
tisches Echo. Am 10. März 1952 reichte W. Wagner
(unabhängig) im Kantonsrat nachstehende Interpella-
tion ein:

«1. Welche Gründe veranlassten den Erziehungsrat
dazu, den numerus clausus der Lehrer bereits jetzt und
für die Neuaufnahmen 1952 in die Unterseminarien
offensichtlich überstürzt in Kraft zu setzen

2. Welche Erwägungen führten insbesondere auch
zur rigorosen Herabsetzung der Zahl der Seminaristin-
nen

3. Welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat,
die Auslese der Lehrer durch verstärkte Berücksichti-
gung der psychologisch-pädagogischen Komponente
bei den Prüfungen zu verbessern

4. Wie gedenkt der Regierungsrat den zürcherischen
Schulgemeinden wieder eine — heute fehlende — hin-
längliche Kandidatenauswahl zur Besetzung offener
Lehrstellen zu verschaffen und zu sichern ?»

Herr Regierungsrat Dr. Vaterlaus, Erziehungsdirek-
tor, beantwortete diese Interpellation am 21. April
und führte dabei gemäss NZZ Nr. 871 vom 22. 4. 52,
Morgenblatt, unter anderem aus:

«Das Gesetz über die Ausbildung von Lehrkräften
für die Primarschule überbindet dem Erziehungsrat
die Pflicht, die Zahl der auszufei/denden Lehrer so zu be-
messen, dass weder ein Mangel noch ein Überfluss an
Lehrkräften entsteht. Das anzustrebende Ziel ist ein
dauerndes G/eicAgeicic/if zwischen der Zahl der zu be-
setzenden Lehrstellen und der Zahl der auszubildenden
Lehrer. Ein solches Gleichgewicht setzt eine vorsorg-
Zic/ie Planung voraus, denn die zur Befriedigung des
Bedarfes in einem bestimmten Zeitpunkt erforderliche
Zahl neu patentierter Lehrer ist abhängig von den Auf-
nahmen in die ersten Klassen der Unterseminarien. Es
heisst dies mit andern Worten, dass jede die Zahl der
Neupatentierungen regulierende Massnahme fünf Jahre
vor der Patentierung einsetzen muss. Diejenigen Kan-
didaten, die in die Unterseminarien aufgenommen
werden, rechnen zuverlässig damit, däss sie später
auch eine Anstellung als Lehrer finden werden. Der
Staat übernimmt mit ihrer Aufnahme in die Lehrer-
bildungsanstalten eine wenn auch nicht gesetzliche,
so doch moralische Pflicht den angehenden Lehrern
gegenüber.

Zuzugeben ist, dass die heutige Situation noch den
Eindruck eines gewissen Lehrermangels erwecken
kann. Es ist jedoch festzustellen, dass bisher nur einmal
nicht alle Lehrstellen besetzt werden konnten. Wohl
trifft es zu, dass die Erziehungsdirektion zeitweilig für
Vikariate auf pensionierte Lehrkräfte zurückgreifen
muss, jedoch nur während der kurzen Zeit der militäri-
sehen Wiederholungskurse. Abgesehen von dieser
Periode des Spitzenbedarfs verfügt die Erziehungs-
direktion schon heute über eine wenn auch noch etwas
knappe so doch der normalen Nachfrage genügende
Reserve an Uifearen. Es wäre völlig verfehlt, diese
ständige Reserve derart zu vergrössern, dass sie auch
für die kurze Zeit des Spitzenbedarfs ausreichen würde.

Auch die Tatsache, dass für die Besetzung vakanter
oder neuer Lehrstellen nicht mehr so viele Anmeldun-
gen eingehen wie in der Zeit vor dem Lehrermangel,
ist kein schlüssiger Beweis für das Fortbestehen eines
solchen Mangels, sondern vielmehr darauf zurückzu-
führen, dass die Lehrer seit dem Inkrafttreten des

neuen Lehrerbesoldungsgesetzes weniger Neigung zei-
gen, die Stelle zu wechseln. Wohl lässt die Kandidaten-
auswahl heute noch zu wünschen übrig, d,och handelt
es sich um einen Engpass, der bald überwunden sein
wird.

Bei den heutigen hohen Schülerbeständen an den
Lehrerbildungsanstalten ist bis zum Jahre 1957 mit
jährlich ISO his 200 Patentierungen zu rechnen. Diese
Zahl genügt nicht nur zur Deckung des Ersatz- und
Erweiterungsbedarfs, sondern gestattet auch eine lang-
same Auffüllung der Vikariatsreserve. Auf Grund der
heute bekannten Geburtenzahlen wird der gesamte
Bedarf an Lehrkräften (Ersatz- und Erweiterungs-
bedarf) im Jahre 1957 noch etwa 130 Patentierungen
erfordern. In der Folge wird der Bedarf voraussichtlich
noch weiter absinken. Die Möglichkeit einer fühlbaren
Herabsetzung der Klassenbestände ist im Hinblick auf
den grossen Mangel an Schulräumen nicht allzu hoch
einzuschätzen. Jedenfalls wird sich die Senkung der
Klassenbestände nur ganz allmählich durchführen
lassen.

Die Wahrscheinlichkeit spricht daher, soweit eine
Voraussicht überhaupt möglich ist, für ein rasc/ies Ah-
sinken des Lehrerhedar/s ah 1957. Der Erziehungsrat
musste unter diesen Umständen die ihm notwendig
scheinenden Afassnaümen beschliessen, wollte er sich
nicht dem Vorwurf mangelnder Voraussicht aussetzen.
Die vom Erziehungsrat verfügte Beschränkung der Auf-
nahmen hat allerdings die Mädchere empfindlich be-
troffen. Es liegt aber zweifellos im Interesse der Mäd-
chen selber, wenn der Staat rechtzeitig dafür sorgt,
dass die angehenden Lehrerinnen später mit einer An-
Stellung als gewählte Lehrerin rechnen können. Aus
Erfahrung ist bekannt, dass selbst in Zeiten des Lehrer-
mangels die Aussicht auf Wahlstellen für die Lehrerin-
nen nicht überall günstig sind. Unter diesen Umstän-
den musste die Tatsache, dass heute an den Lehrer-
bildungsanstalten gleichviel Mädchen wie Knaben aus-
gebildet werden, zu starken Bedenken Anlass geben.
Eine Drosselung der Lehrerinnenzahl ist notwendig,
soll nicht wieder, wie dies früher auch schon der Fall
war, eine Lehrerin sechs oder noch mehr Jahre auf eine
Verwendung im Schuldienst warten müssen.

Gesamthaft betrachtet, ist der vom Erziehungsrat
für 1952 verfügte Numerus clausus a/s mi/de su üezeic/i-
reere. Der Interpellant spricht von einer Reduktion von
25 %. In Wirklichkeit wird die Zahl der Patentierungen
von 1956 auf 1957 nur um 10 bis 15 % zurückgehen.
Für 1957 ist auf Grund des Numerus clausus noch mit
rund 160 Patentierungen zu rechnen bei einem voraus-
sichtlichen Bedarf von wie erwähnt 130 Lehrkräften.
Damit ergibt sich die Möglichkeit, die Vikariatsreserve
noch weiter zu verstärken.

Der Frage der stärkeren Berücksichtigung der
psyckoZogiscÄ-pädagogiscftcre Gesichtspunkte bei den Prü-
fungen schenken die Erziehungsbehörden die erforder-
liehe Aufmerksamkeit. Die Erziehungsbehörden sind
sich auch bewusst, dass der Prü/ungsmodus der dies-
jährigen Aufnahmeprüfungen an den einzelnen Unter-
seminarien nicht in jeder Beziehung zu befriedigen ver-
mochte. Durch die nachträgliche Zulassung einiger

(37) 469



weiterer Mädchen hat der Erziehungsrat den besonde-
ren Umständen der diesjährigen Prüfungen Rechnung
getragen. Der Prüfungsmodus wird für die Zukunft
eine Anpassung an die durch den Numerus clausus
bedingten Verhältnisse erfahren.»

In der Diskussion zeigte es sich, dass die Gegner der
diesjährigen Verfügung eines Numerus clausus wohl
die heutige Situation bei der Besetzung neuer Lehr-
stellen sahèn, nicht aber würdigten, dass eine Planung
auf lange Sicht auch bei der Lehrerbildung durchaus
notwendig ist. Wir erinnern uns sehr wohl nicht nur an
Zeiten des Lehrermangels, sondern auch an Zeiten des
Lehrerüberflusses. Der Kantonalvorstand hat zu dieser
Frage vor der Beschlussfassung des Erziehungsrates
nicht Stellung bezogen. Er bringt der Massnahme des

Erziehungsrates aber volles Verständnis entgegen, und
er ist der Auffassung, dass die Gründe, die Erziehungs-
direktor Vaterlaus in der Beantwortung der Inter-
pellation anführte, den Erziehungsrat nicht nur be-
rechtigten, sondern verpflichteten, die Ausbildung der
Lehrkräfte im beschlossenen Sinne zu lenken.

Bei dieser Gelegenheit sei uns gestattet, ganz allge-
mein unsere Kolleginnen und Kollegen darauf auf-
merksam zu machen, dass es jedem Bürger, der die
Diskussionen in den Ratssälen verfolgt, auffallen
musste, wie — vor allem in den letzten Jahren — ge-
wisse Politiker jede Gelegenheit henützten (oder wo
sie keine Gelegenheit fanden, schufen sie diese selber),
um unserer obersten Erziehungsbehörde am Zeug zu
flicken. Liegt da etwa System dahinter Welches ist
das Fernziel dieser Aktionen Darauf eine ausführliche
Antwort zu geben, überlassen -wir unseren Lesern.
Sicher ist aber eines : Damit wird das Ansehen unserer
obersten Schulbehörde und schliesslich auch das An-
sehen unserer neutralen Staatsschule und des Lehrer-
Standes nicht gestärkt. Wir fühlen uns daher verpflich-
tet, Kolleginnen und Kollegen zu ermahnen, nicht ein-
fach blindlings in den Chor solcher Schulkritik mitein-
zustimmen, sondern sich immer zu bemühen, sachlich
und überlegt Stellung zu beziehen. Nur so können wir
in Diskussionen über Schulprobleme wirksam für
unsere zürcherische Schule (und damit auch für deren
Lehrer) einstehen und Lösungen finden helfen, welche
ihr und ihren Schülern zum Wohle gereichen. J. B.

Wegwahl der Lehrerin in Buch am Irchel
Sonntag, den 20. April 1952, wurde die Lehrerin in

Buch am Irchel nach 33jähriger Tätigkeit mit 65 gegen
55 Stimmen nicht mehr in ihrem Amte bestätigt. Die
ordentliche Bestätigungswahl vom 2. März, in welcher
sie mit 58 Ja gegen 58 Nein für die neue Amtsdauer
wieder gewählt worden war, musste wiederholt wer-
den, da ein Rekurs gegen diese Wahl vom Bezirksrat
gutgeheissen worden war. Schon im ersten Wahlgang
haben sich die Vertreter der Sektion Andelfingen des
ZKLV für die Lehrerin eingesetzt. Aber gegen die ver-
steckte Propaganda, die intensiv von Haus zu Haus ge-
führt wurde, war mit sachlichen Argumenten nur schwer
aufzukommen. Die Position der Lehrerin verschlech-
terte sich noch mehr, als schon am Montag nach dem
ersten Wahlgang im Dorfe das Gerücht verbreitet
wurde, sie habe einem Schüler drei Ohrfeigen gegeben,
trotzdem sie sich vorher der Schulpflege gegenüber
verpflichtet habe, in Zukunft Körperstrafen nach Mög-
lichkeit nicht mehr anzuwenden.
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Vor dem zweiten Wahlgang gingen Vertreter des
Kantonalvorstandes persönlich nach Buch a. I. und
Hessen sich dort von Freunden und Gegnern orientieren.
Datei kamen sie zur l/eterzeugang, dass die AnscfcaZdi-

gangere ütertrietere waren and dass die meistere «Per-
gekere» der Lekrerire ,/akre, sogar Jakrzeknte zurück-
Zagere und au/ keinen. FaZZ eiree TFegwakZ reckt/erfigtere.
A[uck die neueste A rescku/digureg, sie kake am Mon tag
raack der ersten ILakZ eireem ScküZer drei Okr/eigere ge-
getere, erwies sick aZs unicakr. Zusammen mit den Ver-
tretern der Sektion Andelfingen unternahm der Kan-
tonalvorstand darauf alles nur Möghche zugunsten der
gefährdeten Kollegin. Leider konnte aber die Weg-
wähl nicht mehr verhütet werden.

Die Tatsache ist um so tragischer, als die Lehrerin
während ihrer langjährigen Tätigkeit in Buch a. I.
nicht nur ihre Pflicht der Schule gegenüber erfüllte,
sondern sich auch immer wieder mit besonderer Hin-
gäbe und in ganz ungewöhnlichem Ausmasse für die
Gemeinde einsetzte. Der ZKLV muss sich weiter mit
dieser Wegwahl befassen, wie dies unser Regulativ
betreffend Schutz der MitgHeder bei Bestätigungs-
wählen vorsieht. Vorläufig kann gemeldet werden,
dass die Bemühungen, der nicht mehr bestätigten Leh-
rerin einen neuen Wirkungskreis zu finden, erfolgreich
waren. Sie konnte als Verweserin in eine grössere Land-
gemeinde abgeordnet werden. J. B.

Visitationsberichte und Spezialaufsicht
Vertretern des stadtzürcherischen und des kantonal-

zürcherischen Lehrervereins wurde vom Büro der
Bezirksschulpflege Zürich Gelegenheit zu einer gegen-
seitigen Aussprache über Visitationsberichte und Spe-
zialaufsicht geboten. Dem Präsidenten der Bezirks-
schulpflege Zürich und seinen Mitarbeitern sei hiefür
auch an dieser Stelle der beste Dank ausgesprochen.
— Folgende anlässhch dieser Aussprache gemachten
Feststellungen dürften von allgemeinem Interesse sein :

A. Uisiîatioreskcrickte : Der Visitationsbericht beur-
teilt den Stand der Schule, d. h. die Leistungen sowie
die Disziplin der Schüler und die Schulführung des

Lehrers. Er ist an die Bezirksschulpflege gerichtet und
gründet sich auf die persönhchen Beobachtungen des

Visitators, der daher persönlich die Verantwortung für
den Inhalt des Berichtes trägt. Glaubt ein Lehrer,
etwas an seinem Berichte beanstanden zu dürfen, so
hat er die Möglichkeit, durch Rücksprache mit seinem
Visitator eine Abänderung des Berichtes anzustreben.
Falls auf diesem Wege keine Einigung erzielt werden
kann, muss die Einreichung einer Beschwerde an die

Bezirksschulpflege ins Auge gefasst werden. (Die Ein-
reichung einer Beschwerde ist nicht an eine Frist ge-
bunden.) Für die Behandlung solcher Beschwerden
hat sich im Bezirk Zürich die Praxis herausgebildet,
einen andern Visitator mit einer erneuten Beurteilung
des beschwerdeführenden Lehrers und dessen Schule
und mit der Abfassung eines vom ersten unabhängigen,
zweiten Visitationsberichtes zu beauftragen. — Eine
Rekursmöghchkeit gegen Visitationsberichte besteht
nicht, da es sich nur um einen Bericht, nicht aber um
einen Beschluss oder eine Verfügung der Behörde
handelt.

B. SpeziaZau/sickt : Die Sprecher der Bezirksschu!-
pflege Zürich sind der Ansicht, dass eine Spezialauf-
sieht keineswegs als eine DiszipHnarmassnahme be-
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trachtet werden dürfe; sie stelle für diese Behörde die
einzige Möglichkeit dar, gegen einen Lehrer erhobene
Klagen auf deren Berechtigung zu prüfen; Hauptan-
hegen sei, dem Lehrer zu helfen, was schon deutlich
aus dem Umstände hervorgehe, dass mit der Ausübimg
einer Spezialaufsicht stets bestausgewiesene Fachleute
betraut werden. F. ÏF.

Zürch. Kant. Lehrerverein
Jahresbericht 1951 (SchlUSS)

Kon/erenz der Persono/nerhönde des staatlichen
Personals fKPFJ

Der einheitlichen Stellungnahme und der entschlos-
senen Haltung der Konferenz der Personalverbände
des staatlichen Personals ist es im wesentlichen zu ver-
danken, dass im Herbst der Kantonsrat die Teuerungs-
Zulagen für das staatliche Personal um 5 % erhöhte.
Auch ersuchte sie in einer Eingabe den Regierungsrat,
dem Kantonsrat einen Antrag zu einer Gesetzesrevision
zu unterbreiten, damit der letztere in Zukunft die
Teuerungszulagen an staatliche Rentner auch den ge-
stiegenen Lebenshaltungskosten anpassen könne.

ScAwcizeriscZier Lehrerrerein fSL F)
Die Bestrebungen des ZKLY um den Teuerungs-

ausgleich wurden durch den SLV unterstützt, dessen
wertvolle Statistik über die Besoldungsverhältnisse in
der ganzen Schweiz immer wieder verwendet werden
konnte. Ausserdem erhielt man an der Konferenz der
Sektionspräsidenten in Brugg brauchbare Anregungen
für das eigene Vorgehen, das durch verschiedene Ver-
nehmlassungen des SLV an eine weite Öffentlichkeit
kräftig untermauert wurde.

Beim Vertrieb des Lunaba-Markenblocks zugunsten
der Schweizerschulen im Ausland sowie bei der Propa-
gierung der Grundsätze der Unesco arbeitete der ZKLV,
den Anregungen des SLV folgend, tatkräftig mit und
fand volle Anerkennung für die von ihm mit Erfolg
unternommenen Schritte.

Für die Waisenstiftung des SLV brachte der Kanton
Zürich im Jahr 1951 rund Fr. 2000.—• zusammen. Den
Waisen ehemaliger Mitglieder flössen Fr. 2600.— zu,
die mithalfen, eine sorgfältige, den geistigen Fähigkei-
ten entsprechende Ausbildung zu ermöghchen. Aus
dem Hilfsfonds wurden in 3 Fähen Gaben im Gesamt-
betrag von Fr. 1250.— und in 4 Fähen Darlehen von
total Fr. 8500.— gewährt. In 3 Fähen von schwerer
finanzieller Belastung infolge von Krankheit konnte
aus der Kasse der Kur- und Wanderstationen mit
Fr. 1150.— zur Linderung von Not beigetragen wer-
den.

Auf Ende des Jahres 1951 trat J. Binder, Sekundär-
lehrer in Winterthur, aus dem Zentralvorstand des
SLV zurück; er wurde durch A. Suter, Sekundarlehrer
in Zürich, ersetzt. Ed. Blickenstorfer, Primarlehrer,
Waltalingen, schied als Mitglied der Kommission der
Waisenstiftung aus. Die Sektion ist darin in der neuen
Amtsdauer 1952/54 durch J. Binder vertreten. In den
übrigen Kommissionen des SLV sind in bezug auf Ver-
treter der Sektion Zürich keine Änderungen einge-
treten.

Rechts/n//e
Aus dem Kreise der Mitglieder gingen nur wenige

Begehren um Auskunft in Rechtsfragen ein. Es be-
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durfte in einem Fah der Abklärung, ob einem Kohegen
gegenüber Ehrverletzung durch die Presse vorhege
und wie gegebenenfalls dagegen vorgegangen werden
könne; in den andern handelte es sich um Fragen, die
mit Wohnungswechsel und Hausbezug zusammen-
hingen. Obschon diese Fähe eigentlich nicht mehr im
Aufgabenkreis der Rechtshilfe lagen, wurde darauf
eingetreten und mit Erfolg versucht, die notwendige
Abklärung zu schaffen. Dagegen musste die Übernah-
me von Kosten für einen iuristischen Beistand im
eventuehen Rechtsstreit auf Grund der einschlägigen
Bestimmungen abgelehnt werden.

Der grössere Ted der Kosten unter dem Titel
«Rechtshilfe» entstand auf Grund der Beanspruchung
eines besonders versierten Fachmannes für Personal-
fragen. Seine Ausführungen und Erläuterungen bildeten
eine von verschiedenen Grundlagen für die Bespre-
chungen mit der kantonalen Erziehungsdirektion und
für die an die genannte Behörde gerichteten Eingaben
über die Ausführungsbestimmungen zur Verordnung
zum Besoldungsgesetz.

BesoZdimgssfatistifc 1951

Seit dem Inkrafttreten des neuen Besoldungsge-
setzes und der von den Gemeinden festgesetzten frei-
willigen Zulagen sind knapp zwei Jahre verflossen.
Ausser der Erhöhung der Teuerungszulagen von 12
auf 17 % sind nur ganz vereinzelt Veränderungen der
Besoldungsansätze vorgenommen worden. Die Besol-
dungsstatistik erhielt nur in 5 Fähen Meldung von
Erhöhung der freiwilligen Gemeindezulagen, die, wenig-
stens teüweise, der Unterstützung durch unser stati-
stisches Material zu verdanken waren.

Nachdem vor etwas mehr als Jahresfrist die Volks-
schuhehrerschaft mit ihrem Grundgehalt in die Kan-
tonale Beamtenversicherungskasse eingegliedert wor-
den war, richtete sich die Mehrzahl der Anfragen auf
die Bestrebungen, die freiwilligen Gemeindezulagen
bei der BVK mitzuversichern. Die Statistik diente
diesem Hauptinteresse mit Angaben über die bisher
ausgerichteten Gemeinde-Ruhegehälter (Gemeinde-
Pensionskassen, Ruhegehaltsverordnungen, Regelun-
gen von Fah zu Fah). Zudem konnte der Kantonalvor-
stand den Interessenten bekanntgeben, dass bis Ende
1951 bereits 16 Schulgemeinden von der durch das
Einordnungsgesetz vom 29. Januar 1950 gebotenen
Möglichkeit, diese Zusatzversicherung bei der BVK
vertraglich abzuschliessen, Gebrauch gemacht haben,
und dass mindestens doppelt so viele Gemeinden diese
besonders für die Landlehrer sehr wichtige Angelegen-
heit in Erwägung gezogen haben, so dass hierin ein er-
freulicher Fortschritt zu verzeichnen ist.

Weitere Anfragen bezogen sich auf Zusammenstel-
hingen über die Entschädigungen der Lehrer für die
mit der Schule in Verbindung stehenden Nebenbe-
schäftigungen (Knabenhandarbeitskurse, Fremdsprach-
Unterricht usw.) und auf den angesetzten Mietwert
der Lehrerwohnungen derjenigen Gemeinden, welche
diesen bei den freiwilligen Gemeindezulagen immer
noch ausgeschieden haben.

Schlusswort
Zuerst möchte ich meinen Kollegen im Vorstand

für all die Arbeit, die sie auch im Berichtsjahr wieder
für unseren Verein leisteten, und für ihre Mitarbeit
beim Abfassen des Jahresberichtes herzlich danken
(H. Küng schrieb die Abschnitte: Beamtenversiche-
rungskasse, Der Pädagogische Beobachter, Darlehens-
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kasse, Unterstützungskasse, Rechnung 1951 und Vor-
anschlag 1952; J. Binder: Rechtsberatung, Schweize-
rischer Lehrerverein; E. Ernst: Mitgliederbestand;
Frau L. Greuter-Haab: Besoldungsstatistik). Auch
allen andern Kolleginnen und Kollegen, die sich in
irgend einer Weise für die Angelegenheiten des ZKLV
einsetzten, danke ich bestens.

Im Berichtsjahre mussten keine Entscheide von
grösster Tragweite getroffen werden. Der Jahresbericht
wird aber darlegen, dass dennoch viel wichtige Arbeit
zu leisten war. Blicken wir am Schluss unseres Berich-
tes in die Zukunft, so sehen wir uns immer noch vor der
endgültigen SteZZuragnaAme sum neuen Fo/Zcssc/iuZgesets.
Vor der Volksabstimmung wird sich die Lehrerschaft
entscheiden müssen, ob sie dieses neue umfassende
Schulgesetz unterstützen oder bekämpfen will. Bei
einem grossen Teil der Stimmbürger und auch bei der
Lehrerschaft finden wir bis heute wenig Begeisterung
für das neue Gesetz. — Dann ist damit zu rechnen,
dass nach dem Entscheid über das Volksschulgesetz
im Kantonsrat und auch in der Öffentlichkeit erneut
die Df-s/iussion «6er die zürcherische Lehrerbildung ent-
facht wird. Dass die Gegner unserer heutigen Organi-
sation der Lehrerbildung damit der Volksschule einen
schlechten Dienst erweisen werden, scheint ihnen
weniger wichtig zu sein, als ihre politischen und kon-
fessionellen Ziele. Was Politiker auch immer anstreben
mögen, Aufgabe der Lehrerschaft und vor allem des

ZKLV muss es bleiben, allen Tendenzen mit Entschie-
denheit entgegenzutreten, die unsere politisch und
konfessionell neutrale Staatsschule und die heutige
fortschrittliche Organisation der Lehrerbildung ge-
fährden.

Unsere zürcherische Volksschule besitzt einen guten
Ruf. Sie verdankt ihn vor allem den vielen Lehrer-
generationen, die alle pflichtbewusst und treu ihrem
Berufe dienten, dann aber auch den weitsichtigen und
aufgeschlossenen Politikern, welche im letzten Jahr-
hundert vorbildliche Schulgesetze schufen, die es dem
Lehrer ermöglichten, die Jugend in Freiheit und in
persönlicher Verantwortung dem Volke gegenüber zu
erziehen und zu lehren. Ob neue Schulgesetze nicht
diese, für unsere demokratische Erzieherarbeit unent-
behrlichen Freiheiten beschneiden und den Lehrer in
der freien Ausübung seines Berufes einengen und
hemmen wollen, müssen wir in der heute gesetzgebe-
risch so produktiven Zeit mit Sorgfalt prüfen.

Soll unsere zürcherische Staatsschule weiterhin in
echt demokratischem Geiste ihre verantwortungsvolle
Aufgabe erfüllen, so müssen nicht nur die Lehrer vom
Volke gewählt und dem Volke für ihre Arbeit verant-
wortlich bleiben, sondern die Schule muss auch poli-
tisch und konfessionell neutral sein. Nur dann ist sie
Fb/fcsschule im wahrsten Sinne des Wortes. Und die
tüchtigsten Jünglinge und Töchter müssen für den
Lehrerberuf auserwählt werden. Umfassend und gründ-
lieh muss die Ausbildung für ihren Beruf sein. Dabei
kommt der Allgemeinbildung auch in Zukunft grösste
Bedeutung zu. Sie kürzen, hiesse dem Baum, den man
pflanzen möchte, die kräftigsten Wurzeln abschneiden.

Die zürcherische Lehrerschaft wird wachsam alle
Schulpolitik verfolgen und immer in voller Verantwor-
tung gegenüber Jugend und Volk ihre Entscheide
treffen und mit aller Entschiedenheit und mit allen

ihr zur Verfügung stehenden Mitteln für ihre Überzeu-

gung einstehen und kämpfen. Gerade aus dieser Ver-
antwortung heraus, die wir alle unserer Schule und
unserem Zürchervolk gegenüber zu tragen berufen
sind, bitten -wir unsere Kolleginnen und Kollegen,
durch vollen Einsatz der gemeinsamen Sache zu dienen
und auch in kommenden Jahren den ZKLV in allen
seinen Aufgaben und Bestrebungen tatkräftig zu
unterstützen

Zürich, im April 1952 Der Präsident des ZKLV :

Jafcoh Baur

Zärch. Kant. Lehrerverein
Aus den Sitzungen des Kantonalvorstandes
S. Sitzung: 13. März 1952, Züric/i

Die Verfügung eines Numerus clausus für die dies-
jährige Aufnahme von Seminaristen und Seminaristin-
nen hat zu Einsendungen in der Presse, zu einer Ein-
gäbe des Schweizerischen Lehrerinnenvereins an die
Erziehungsdirektion und zu einer Interpellation im
Kantonsrat (W: Wagner) geführt. Der Kantonalvor-
stand teilt in dieser Angelegenheit restlos die wohlbe-
gründete Auffassung des Erziehungsrates.

Volksschulgesetz: Die Redaktionskommission hat
ihre eingehenden Beratungen abgeschlossen. Da sie
eine Reihe von Paragraphen materiell abänderte, wird
die Vorlage der wieder auf ihren früheren Bestand er-
gänzten kantonsrätlichen Kommission für das Volks-
Schulgesetz zur Stellungnahme übergeben werden
müssen. (Der Antrag der Redaktionskommission vom
19. Januar 1952 ist mittlerweile im Druck erschienen.
Die Redaktion.)

Vom Ergebnis einer Aussprache zwischen dem Büro
der Bezirksschulpflege Zürich und Vertretern de-
ZKLV und des LVZ betreffs Visitationsberichte und
Spezialaufsicht wird Kenntnis genommen. (Vgl. den

in dieser Nummer des PB enthaltenen Bericht. Die
Redaktion.)

Ein Kollege ersucht um Auskunft darüber, wie weit
ein Lehrer für durch Schüler verursachte Diebstahl-
Schäden haftbar gemacht werden könne. Es wird eine

prinzipielle Abklärung erfolgen.
In einem besonderen Falle ist eine nach neuer Ord

nung (BVK) zugemessene Witwenrente kleiner als der

Anspruch nach alter Ordnung (Witwen- und Waisen-
Stiftung). Es muss untersucht werden, ob und wie weit
allenfalls damit die in den Ubergangsbestimmungen
von der alten zur neuen Regelung enthaltene Besitz-
Standsgarantie verletzt worden ist.

Im Anschluss an die Versammlung des Gesamt-
kapitels Zürich trat die Generalversammlung der
«Hilfskasse des Schulkapitels Zürich» zusammen. Es

wurde bei dieser Gelegenheit die Frage der Zusammen-
legung lokaler (Bezirks-) Hilfskassen mit der (kanto-
nalen) Hilfskasse der zürcherischen Volksschullehrer
zur Diskussion gestellt.

Nachlese zu den Bestätigungswahlen vom 2. März
1952 : In Buch am Irchel ist gegen die Bestätigung der

dortigen Primarlehrerin ein Wahlrekurs anhängig. —
Ein Mitglied des Gemeinderates der Stadt Zürich
bringt in einer Interpellation die Durchführung der

Bestätigungswahl der PL im Schulkreis Limmattal
zur Sprache. E- F.

Redaktion des Pädagogisehen Beobachters: E. Weinmann, Sempacherstrasse 29, Zürich 32. Mitglieder der Redaktionskommission:
J. Baur, Zürich; J. Binder, Winterthur; E. Emst, Wald; L. Greuter-Haab, Uster; H. Küng, Küsnacht; W. Seyfert, Pfäffikcn
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